Bewerbungsbogen für Praktikanten im Krankenpflegedienst(I)*
* Bitte zurückschicken an Krankenhaus der Barmherzigen Brüder, Trier - Pflegedirektor - Postfach 2506 - 54215 Trier (Fax 0651/208-1209)
Sie erhalten umgehend unsere Nachricht.


     
     
     
     
Ich möchte mich um ein Praktikum im Krankenpflegedienst des Brüderkrankenhauses in 

der Zeit vom _____________bis____________ bewerben.





-


Medizinstudium (   Berufsfindungspraktikum (   Sozialpraktikum (   Betriebspraktikum (  sonstiges (       
Ausbildung zum:         Rettungshelfer (   Rettungssanitäter (   Rettungsassistent (
Die nachstehenden Angaben sind vollständig und entsprechen der Wahrheit. Änderungen zum Inhalt dieses Bogens werde ich umgehend mitteilen.

Name: .........................................
Vorname: ........................... geb. am: ...........................

Straße: ........................................
PLZ: .................. 
Wohnort: ....................................

Tel.: ............................................
Beruf: ...........................................................................

Religionszugehörigkeit: ...............

Nächste Angehörige: Adresse/Telefon:.......................................................................................................................

.................................................................................................................................................

Sind sie schwerbehindert?
( ja
( nein

Bestehen Erkrankungen, die die vorgesehene Tätigkeit erschweren, behindern oder ausschließen?


( ja
( nein

Anschrift des jetzigen Arbeitgebers oder der Schule:

.................................................................................................................................................

Warum bewerben Sie sich im Brüderkrankenhaus?

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

Haben Sie Wünsche (unverbindlich) bezüglich Ihres Einsatzortes?

.................................................................................................................................................

Datum:.............Unterschrift: .................................. ggf. Erziehungsberechtigter: ...................

(Mit Ihrer Unterschrift bestätigen Sie, dass Sie von den beigefügten Informationen zur Schweigepflicht Kenntnis genommen haben und erklären sich gleichermaßen bereit, die Schweigepflicht einzuhalten !)

Informationen zur Schweigepflicht im Rahmen des Praktikums im Pflege- und Funktionsdienst im Krankenhaus der Barmherzigen Brüder in Trier

Wie alle im Krankenhaus Tätigen, unterliegen auch Praktikanten der Schweigepflicht (§ 203 StGB). Sie gebietet über alle die Patienten betreffenden Informationen Stillschweigen zu bewahren. Im folgenden ist der Gesetzestext abgedruckt:

§ 203. Verletzung von Privatgeheimnissen. (1) Wer unbefugt ein fremdes Geheimnis, namentlich ein zum persönlichen Lebensbereich gehörendes Geheimnis oder ein Betriebs- oder Geschäftsgeheimnis, offenbart, das ihm als

1. Arzt, Zahnarzt, Tierarzt, Apotheker oder Angehörigen eines anderen Heilberufs, der für die Berufsausübung oder die Führung der Berufsbezeichnung eine staatlich geregelte Ausbildung erfordert,

2. Berufspsychologen mit staatlich anerkannter wissenschaftlicher Abschlußprüfung,

3. Rechtsanwalt, Patentanwalt, Notar, Verteidiger in einem gesetzlich geordneten Verfahren, Wirtschaftsprüfer, vereidigtem Buchprüfer, Steuerberater, Steuerbevollmächtigten oder Organ oder Mitglied eines Organs einer Rechtsanwalts-, Patentanwalts-, Wirtschaftsprüfungs-, Buchprüfungs- oder Steuerberatungsgesellschaft,

4. Ehe-, Familien-, Erziehungs- oder Jugendberater sowie Berater für Suchtfragen in einer Beratungsstelle, die von einer Behörde oder Körperschaft, Anstalt oder Stiftung des öffentlichen Rechts anerkannt ist,

  4a. Mitglied oder Beauftragten einer anerkannten Beratungsstelle nach den §§ 3 und 8 des Schwangerschaftskonfliktgesetzes,

5. staatlich anerkanntem Sozialarbeiter oder staatlich anerkanntem Sozialpädagogen oder

6. Angehörigen eines Unternehmens der privaten Kranken-, Unfall- oder Lebensversicherung oder einer privatärztlichen Verrechnungsstelle 

anvertraut worden oder sonst bekanntgeworden ist, wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft.
(2) Ebenso wird bestraft, wer unbefugt ein fremdes Geheimnis, namentlich ein zum persönlichen Lebensbereich gehörendes Geheimnis oder ein Betriebs- oder Geschäftsgeheimnis, offenbart, das ihm als

1. Amtsträger,

2. für den öffentlichen Dienst besonders Verpflichteten,

3. Person, die Aufgaben oder Befugnisse nach dem Personalvertretungsrecht wahrnimmt,

4. Mitglied eines für ein Gesetzgebungsorgan des Bundes oder eines Landes tätigen Untersuchungsausschusses, sonstigen Ausschusses oder Rates, das nicht selbst Mitglied des Gesetzgebungsorgans ist, oder als Hilfskraft eines solchen Ausschusses oder Rates,

5. öffentlich bestellten Sachverständigen, der auf die gewissenhafte Erfüllung seiner Obliegenheiten auf Grund eines Gesetzes förmlich verpflichtet worden ist, oder 

6. Person, die auf die gewissenhafte Erfüllung ihrer Geheimhaltungspflicht bei der Durchführung wissenschaftlicher Forschungsvorhaben auf Grund eines Gesetzes förmlich verpflichtet worden ist,

anvertraut worden oder sonst bekanntgeworden ist. Einem Geheimnis im Sinne des Satzes 1 stehen Einzelangaben über persönliche oder sachliche Verhältnisse eines anderen gleich, die für Aufgaben der öffentlichen Verwaltung erfaßt worden sind; Satz 1 ist jedoch nicht anzuwenden, soweit solche Einzelangaben anderen Behörden oder sonstigen Stellen für Aufgaben der öffentlichen Verwaltung bekanntgegeben werden und das Gesetz dies nicht untersagt.
(3) Einem in Absatz 1 Nr. 3 genannten Rechtsanwalt stehen andere Mitglieder einer Rechtsanwaltskammer gleich. Den in Absatz 1 Genannten stehen ihre berufsmäßig tätigen Gehilfen und die Personen gleich, die bei ihnen zur Vorbereitung auf den Beruf tätig sind. Den in Absatz 1 und den in Satz 1 und 2 Genannten steht nach dem Tod des zur Wahrung des Geheimnisses Verpflichteten ferner gleich, wer das Geheimnis von dem Verstorbenen oder aus dessen Nachlaß erlangt hat.
(4) Die Absätze 1 bis 3 sind auch anzuwenden, wenn der Täter das fremde Geheimnis nach dem Tod des Betroffenen unbefugt offenbart.
(5) Handelt der Täter gegen Entgelt oder in der Absicht, sich oder einen anderen zu bereichern oder einen anderen zu schädigen, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder Geldstrafe.
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